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(bitte ankreuzen) 

Eingangsdatum:             !Anmeldeschluss: 27.03.2026! 
(Anmeldeformular bitte in der Betreuung oder im Sekretariat abgeben) 

Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule                      (OGTS 1-4) 
an der Grundschule Schwarzenfeld (Klassen 1 - 4) 
Nabburger Str.5-7 92521 Schwarzenfeld         Schuljahr 2026/2027 
Bitte gut leserlich und vollständig ausfüllen! 
 

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

Name, Vorname: Geburtsdatum: 

Anschrift: Klasse/Jahrgangsstufe  
(ab Sept. 2026): 

 
2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

3. Betreuungsangebot: 

Die Betreuung wird grundsätzlich an 5 Tagen der Schulwoche jeweils Mo. - Fr. ab 11:20 Uhr bis 15:30 Uhr angeboten. 

Das Betreuungsangebot in der offenen Ganztagsschule ist von Montag bis Donnerstag kostenfrei.  

Die Betreuung am Freitag ist ein kostenpflichtiges Zusatzangebot des Kolping-Bildungswerkes, da die Mittel der Regierung nur das Angebot von 

Montag bis Donnerstag abdecken. 

4. Kosten: 

• Freizeit- und Zusatzangebote: Beitrag pro Schuljahr 64,- Euro für alle OGTS-Teilnehmer/innen (Geschwisterkinder nur 44,- Euro) 
halbjährliche Beitragsabbuchung per Lastschriftverfahren im Oktober und Februar jeweils 32,-€ Euro (Geschwisterkinder nur 22,00 Euro) 

• Betreuung am Freitag 
bis 14 Uhr: 30,- Euro/Monat  bis 15:30 Uhr: 35,- Euro/Monat 
Das Angebot der Freitagsbetreuung kommt nur zustande, wenn mindestens 14 Anmeldungen pro Lang- bzw. Kurzgruppe verbindlich gebucht 
werden. 
monatliche Beitragsabbuchung per Lastschriftverfahren. (siehe Formular „SEPA-Basis-Lastschriftmandat“)  
Änderungen der Bankverbindung müssen deshalb umgehend bekanntgegeben werden!  
Achtung: Für die Freitagsbetreuung wird der Septemberbeitrag zusammen mit dem Oktoberbeitrag im Oktober abgebucht.  

• Mittagessen  
Teilnahme am Mittagessen ist bei Teilnahme an der Betreuung bis 15:30 Uhr verpflichtend, bei Teilnahme an der Betreuung bis 14 Uhr  
(Montag – Donnerstag) freiwillig. 
Weitere Informationen bzgl. Verpflegung gibt es über den zuständigen Anbieter („Johanniter“). 

5. Verbindliche Anmeldung: 

Hiermit melde ich/melden wir mein/unser oben genanntes Kind verbindlich für das Schuljahr 2025/2026 an: 

  Ganztagsgruppe bis 15:30 Uhr an     

und/oder 

  Kurzgruppe    bis 14:00 Uhr an   

zusätzlich benötigt mein/unser Kind: 

 Betreuung am Freitag bis 14:00 Uhr   Zusatzbeitrag: 30,- Euro/Monat, verpflichtende Teilnahme am Essen 

 Betreuung am Freitag bis 15:30 Uhr   Zusatzbeitrag: 35,- Euro/Monat, verpflichtende Teilnahme am Essen 

Mein/Unser Kind   (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  kann die offene Ganztagsschule selbstständig verlassen/ keine Begleitung durch das Aufsichtspersonal  

 

 fährt 15:30 Uhr mit dem Bus nach        

 

* Hinweise:  

  Die Anmeldung muss jeweils für mindestens 2 Nachmittage (Montag - Donnerstag) je Woche erfolgen. 

  Ganztags- und Kurzgruppe können kombiniert werden: 2 Nachmittage bis 15:30, 2 Nachmittage bis 14:00 Uhr. 

 

Name(n), Vorname(n): 

Anschrift: 

Telefon (Festnetz und Mobil): E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

ggf. weitere Bezugspersonen (mit Telefonnr.), die auch berechtigt sind, das Kind im Notfall abzuholen: 

Umstände, die besonders zu beachten sind (z.B. Allergien, Medikamente): 

3 2 4 

Nachmittage (Montag bis Donnerstag) je Woche* 
Teilnahme am Essen     ja              nein  

Nachmittage (Montag bis Donnerstag) je Woche* 

Nachmittage (Montag bis Donnerstag) je Woche* 

Teilnahme am Essen     ja □      nein □ 
2 4 



6. Regelungen:  

• Die OGTS ist eine schulische Veranstaltung und die Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme für das gesamte Schuljahr 

im Rahmen der gebuchten Betreuungszeiten. 

• Die Erziehungsberechtigten sorgen für einen regelmäßigen Besuch in der offenen Ganztagsschule.  

• Bei Abwesenheit des Kindes muss die Leitung der Schulbetreuung sofort telefonisch oder vorher schriftlich verständigt wer-

den. 

• Eine Betreuung über 14:00 Uhr hinaus verpflichtet grundsätzlich zur Teilnahme am Mittagessen. 

• Kinder können von der offenen Ganztagsschule ausgeschlossen werden, wenn eine ansteckende Erkrankung vorliegt, die Schulbetreu-

ung nachhaltig gestört wird und/oder den Anweisungen der Aufsicht nicht Folge geleistet wird.  

• Vorübergehende Erkrankungen oder sonstige Verhinderung des Besuchs der offenen Ganztagsschule befreit nicht, auch nicht anteilsmä-

ßig, von der Bezahlung des Zusatzbeitrages. 

• Auf dem Weg zur und von der offenen Ganztagsschule unterliegt das Kind nicht der Aufsicht und der Verantwortung des Aufsichtsperso-

nals des Kolping-Bildungswerkes. 

• Das Kolping-Bildungswerk kann die Anmeldung fristlos kündigen und das Kind ausschließen, wenn die Erziehungsberechtigten trotz Mah-

nung ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen oder die in dieser Anmeldung enthaltenen Grundsätze und Regelungen nicht beach-

tet werden. 

• Die Anmeldung endet mit Ablauf des Schuljahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 

7. Datenschutz und Schweigepflichtsentbindung: 

• Das Kolping-Bildungswerk ist im Rahmen bestehender Verträge mit seinen Auftraggebern verpflichtet, die für die erfolgreiche Maßnahme-

durchführung erforderlichen, personenbezogenen Daten, sowie ggf. besondere Arten personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO, zu 

verarbeiten und für den Zeitraum von 5 Jahren nach Schuljahresende zu speichern. Im Rahmen dieser Tätigkeit kann der Austausch von 

personenbezogenen Daten mit anderen Beteiligten, z. B. mit der Schulleitung bzw. dem Lehrer/ der Lehrerin notwendig sein. 

• Der/die Erziehungsberechtigte/n erklärt/erklären sich durch seine/ihre Unterschrift bereit, dass die zuständigen Mitarbeiter des Kolping-

Bildungswerks die im Rahmen der Maßnahmedurchführung erforderlichen Informationen mit den zuständigen Mitarbeitern des Kolping-

Bildungswerks, der für das Kind zuständigen Schule, Einrichtungen und Ämtern sowie den gesetzlichen Vertretern mündlich oder schrift-

lich austauschen dürfen. Er/Sie entbindet/entbinden sie hierfür von der Schweigepflicht. 

 

8. Rahmenbedingungen: 

Die Anmeldung ist für das ganze Schuljahr 2026/2027 verbindlich. Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angege-

benen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulische Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht 

(z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnah-

mefällen gestattet werden. 

Die Anmeldung steht unter dem Vorbehalt, dass das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert 

wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 

Für die offenen Ganztagsangebote sind die diesbezüglichen Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst für die Einrichtung offener Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 

bis 4 im Schuljahr 2026/2027 verbindlich. Mit deren Geltung erklären sich die Erziehungsberechtigten einverstanden und beantragen hiermit die 

Aufnahme unseres Kindes in das offenen Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmelde- und Rahmenbedingungen habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.  

Mit den Inhalten der Punkte 3 bis 8, insbesondere dem Punkt 4, (Bezahlung durch Lastschriftverfahren) erkläre/n ich mich/wir uns einver-

standen und beantrage/n hiermit die Aufnahme meines/unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich für das ganze Schuljahr 2026/2027 durch die nachfolgende Unterschrift! 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

 

Einverständniserklärungen für Fotos 

• Ich bin gem. § 22KunstUrhG damit einverstanden, dass Bilder/Gruppenaufnahmen, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, in Medien ver-

wendet werden dürfen, z. B. in der Broschüre über das Betreuungsangebot, in Tätigkeitsberichten über die Maßnahme, ggf. auf der Internet-

seite der Schule. 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 

       Kooperationspartner der OGTS Schwarzenfeld 
Kolping-Bildungswerk gGmbH 

Bildungszentrum Schwandorf, Bellstraße 4a, 92421 Schwandorf 
Tel.: 09431 79854-0, Fax 09431 79854-40 

Ansprechpartnerin: Mareike Schwinzer, 09431 79854-25, E-Mail: schwandorf@kolping-ostbayern.de 


